
5. Kapitel — Straftaten gegen das sozialistische Eigentum
§ 1 5 9  und die Volkswirtschaft 154

— Die Täuschungshandlung muß m it dem Ziel der V orteilserlangung für 
den T äter oder einen anderen vorgenom m en werden.

— Der erstreb te Vorteil m uß rechtsw idrig sein.

2. Die M ittel und M ethoden der Täuschungshandlung sind im  Gesetz 
nicht näher beschrieben worden. U nter Täuschung ist die gegenüber

dem  G etäuschten (zu Täuschenden) bew ußt vorgenomm ene, nicht der 
W irklichkeit entsprechende D arstellung von Vorgängen oder Zusam m en
hängen zu verstehen. Dies kann sowohl in W ort und Schrift als auch 
durch konkludentes H andeln geschehen. Die Täuschung kann  auch in 
einem  Unterlassen, also Verschweigen oder U nterdrücken von Tatsachen 
bestehen, w enn aufgrund der rechtlichen Beziehungen zwischen dem 
H andelnden und dem  G etäuschten eine Pflicht zur A ufklärung über den 
w ahren Sachverhalt bestand. Das w ird z. B. grundsätzlich fü r den Bereich 
der vertraglich-kooperativen Beziehungen zwischen sozialistischen Ein
richtungen zu bejahen sein. Solche Pflichten können sich auch aus den 
arbeitsrechtlichen Beziehungen ergeben.
So ist z. B. jeder W erktätige, der einen K inderzuschlag entsprechend der 
VO über die Zahlung eines staatlichen Kinderzuschlags vom 28.5.1958 
(GBl. I S. 437) erhält, verpflichtet, dem B etrieb bzw. seiner D ienststelle 
M eldung über den W egfall der V oraussetzungen zur Zahlung dieses 
K indergeldes zu machen (vgl. insbes. die §§ 6 und 17 der gen. VO). U nter
läß t er vorsätzlich m it der Zielstellung, fü r sich oder andere einen rechts
w idrigen Vermögens vorteil zu erlangen, diese M itteilung und erhä lt da
durch w eiterh in  das K indergeld (nunm ehr unrechtm äßig), dann begeht 
e r  einen Betrug.

3. Die Täuschungshandlung m uß bei dem  G etäuschten zu einem  I r r 
tum  führen. Als Folge hiervon m uß dann eine das sozialistische bzw.

das ihm  strafrechtlich gleichgestellte E igentum  schädigende Vermögens
verfügung durch die getäuschte Person vorgenomm en w orden sein. H ier
un ter ist jede rechtliche oder tatsächliche, nach außen durch Tun oder 
U nterlassen erfolgte E inw irkung auf das vorhin gen. Vermögen zu ver
stehen, die zu einem  m ateriellen Nachteil (Schaden) dieses Eigentums 
(Vermögens), d. h. zu einer V erringerung der Verm ögenssubstanz führt, 
z. B. V erkauf w eit un ter dem  tatsächlichen Preis, Übergabe oder H eraus
gabe von Vermögensstücken, verbindliche A bnahm e von m angelhaften 
oder w ertgem inderten G egenständen; Verzicht auf vermögensrechtliche 
Ansprüche bzw. ih re  G eltendm achung; Zahlung überhöhter P reise; ver
bindliches Eingehen auf finanziell nachteilige Bedingungen, die bei K ennt
nis der w ahren V erhältnisse nicht akzeptiert w orden w ären. Der V er
mögensschaden ergibt sich aus der saldierten D ifferenz zwischen der vor 
und der nach dem W irksam w erden der erschlichenen V erfügung vorhan
den gewesenen Vermögenssumme. U nter „Vermögen“ sind nicht nur sach
liche Gegenstände, sondern auch G uthaben, Forderungen, Ansprüche usw. 
zu verstehen.


